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das Verhältnis von Plan und Planentscheidungen zu den 
Rechtsnormen diskutiert. Dabei stand die Frage im Mittel
punkt, wie mit rechtlichen Mitteln ein hohes Niveau der 
Ausarbeitung und Erfüllung des Planes gesichert werden 
kann.

Einen weiteren Diskussionsschwerpunkt bildete die Be
schleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
mit rechtlichen Mitteln. Wesentliche Aspekte dabei waren 
die rechtliche Stimulierung des Schöpfertums der Werk
tätigen, die stärkere Beachtung der qualitativen Faktoren 
des Wirtschaftswachstums zur Durchsetzung des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts sowie überhaupt die 
rechtliche Verknüpfung aller am Neuerungsprozeß Be
teiligten (von der Forschung und Entwicklung bis zur 
Überführung der Ergebnisse in die Produktion).

Die Diskussion über die Qualifizierung der staatlichen 
Leitungstätigkeit konzentrierte sich auf die Neugestaltung 
der Beziehungen von Kombinat und Ministerium, auf den 
Zusammenhang von Territorial- und Zweigleitung (als 
Problem der Abstimmung, der langfristigen Planung und 
der Qualität der Planungsdokumente) sowie auf die bes
sere Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens.

Weitere Diskussionsbeiträge waren der Stellung der 
Kombinate in der Planung sowie der Entfaltung der sozia
listischen Demokratie in den Kombinaten gewidmet. Hier 
wurde u. a. über Fragen der gewerkschaftlichen Mitwir
kung, über die Beziehungen zwischen Kombinat und Kom
binatsbetrieben bei der Ausarbeitung der Betriebskollek
tivverträge sowie über die Rolle von Rahmenarbeitsord
nungen als Anleitung für die Kombinatsbetriebe gespro
chen. Kontroverse Meinungen gab es zu der Frage, ob 
allein auf der Ebene der Kombinatsbetriebe Arbeitskol
lektive als Subjekte von Rechtsverhältnissen existieren 
oder auch auf der Ebene des Kombinats.

Schließlich wurden in der Arbeitsgruppe II noch Pro
bleme der rechtlichen Gestaltung der Beziehungen im 
RGW erörtert. Hauptsächlich ging es dabei um die wei
tere Qualifizierung bestehender rechtlicher Regelungen, um 
die Stabilität der Rechtsakte sowie um die weitere An
näherung und Vereinheitlichung der Regelungen.

Rechte und Pflichten der Bürger

Die von Prof. Dr. E. P o p p e  (Sektion Staats- und Rechts
wissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle) gelei
tete Arbeitsgruppe III widmete sich dem Komplex „Rechte, 
Freiheiten und Pflichten des Bürgers in der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft der DDR“.

In einem ersten Problemkreis der Diskussion wurde 
festgestellt, daß die von der Arbeiterklasse und ihren 
Verbündeten erkämpften Grundrechte und Grundfreiheiten 
unverzichtbare Bestandteile sozialistischer Macht und De
mokratie sind, aus den politischen und ökonomischen Be
dingungen des realen Sozialismus erwachsen und aus
schließlich dem Volk dienen. Dabei verdeutlichten die Bei
träge der Gäste aus der UdSSR, der Volksrepublik Bul
garien und der Volksrepublik Polen, daß in den sozia
listischen Bruderstaaten eine gemeinsame marxistisch- 
leninistische Konzeption hinsichtlich der Rechte, Freiheiten 
und Pflichten der Bürger in der sozialistischen Gesellschaft 
vertreten wird. Damit sind gute Voraussetzungen für eine 
wirksame Rechtsvergleichung und Forschungskooperation 
vorhanden, die in absehbarer Zeit zur Schaffung einer 
gemeinsamen Deklaration sozialistischer Menschenrechte 
führen sollen.

Prof. Dr. G. R i e g e  (Sektion Staats- und Rechtswis
senschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena) wies 
nach, daß die Staatsbürgerschaft eine wesentliche juristi
sche Grundlage der verfassungsmäßigen Rechte, Freiheiten 
und Pflichten der Bürger ist, also die Rechte und Pflich
ten der Bürger der DDR mit der Staatsbürgerschaft der 
DDR untrennbar verbunden sind. Wer diese Staatsbürger
schaft angreift, handelt nicht allein gegen die Souveränität 
der DDR und leugnet ihre Personalhoheit, sondern stellt 
die Rechte, Freiheiten und Pflichten der Bürger der DDR 
überhaupt in Frage.

Nachdrücklich hob Prof. Dr. N. S. M a 1 e i n (Institut 
für Staat und Recht der Akademie der Wissenschaften 
der UdSSR) hervor, daß diese Auffassung zur Souveräni
tät und Staatsbürgerschaft der DDR von den sowjetischen 
Juristen unterstützt wird.

In der Diskussion wurde ferner aufgezeigt, daß die 
Politik der Arbeiter-und-Bauem-Macht konsequent auf die 
Verwirklichung des ersten Menschenrechts der Völker, des 
Rechts auf ein Leben im Frieden, gerichtet ist und daß 
alle Rechte, Freiheiten und Pflichten im Geiste der Frie
denssicherung zu verwirklichen sind. Dabei sind das Recht 
und die Pflicht zur Verteidigung des sozialistischen Vater
landes und seiner Errungenschaften in das Recht auf ein 
Leben im Frieden eingeschlossen.

Prof. Dr. R. H i e b l i n g e r  (Sektion Staats- und 
Rechtswissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle) 
begründete den Vorschlag zur Schaffung einer sozialisti
schen Menschenrechtsdeklaration als Ausdruck der Ge
meinsamkeiten sozialistischer Länder und als Orientierung 
für die weitere Entwicklung auf diesem Gebiet Er hob 
hervor, daß damit auch der Einfluß innerhalb des UNO- 
Systems verstärkt und ein wichtiger Beitrag in der inter
nationalen Klassenauseinandersetzung um die Menschen
rechte geleistet werden könnte.

Meinungsstreit entstand über die Frage, ob es zur Ge
währleistung derjenigen subjektiven Rechte der Bürger, 
die staats- und verwaltungsrechtlichen Charakter tragen, 
eines spezifischen Verwaltungsverfahrens bedarf.4 Im 
Kern ging es darum, daß das Zusammenwirken von 
Staatsapparat und Bürgern einen solchen Entwicklungs
stand erreicht hat, der eine weitere Vervollkommnung des 
Verwaltungsrechts erforderlich macht, wobei die Erfah
rungen mit der rechtlichen Ausgestaltung des Art. 58 der 
Verfassung der UdSSR von 1977 Beachtung verdienen.

Ausgehend von der Tatsache, daß sozialistische Grund
rechte und Freiheiten originärer Natur sind, wurde in 
einem zweiten Problemkreis der Diskussion herausgear
beitet, daß für eine Konvergenz von sozialistischen und 
bürgerlichen Rechten kein Raum ist. Es wurde an Bei
spielen verdeutlicht, daß die bürgerliche Grundrechtskon
zeption in ihrer Gesamtheit Resultat und Ausdruck der 
Ideologie und Politik der Bourgeoisie ist. Sie ist dem 
kapitalistischen System verhaftet und hat weder zeitlich 
noch räumlich unbegrenzte Gültigkeit. Nirgends hat diese 
Konzeption von den angeblich angeborenen und ewigen 
Rechten und Freiheiten vor systembedingten Men
schenrechtsverletzungen wie Rassismus, Kolonialismus und 
Apartheid geschützt, wohl aber nicht selten deren Ent
stehen oder Existenz begünstigt. Deshalb muß entschie
den jeder Versuch zurückgewiesen werden, den völker
rechtlichen Dokumenten zu Menschenrechtsfragen die bür
gerliche Konzeption unterzuschieben und vor allem die 
Völker in den Entwicklungsländern darauf einstimmen zu 
wollen.

Festigung von Gesetzlichkeit, Sicherheit und Ordnung

Die Diskussion der Arbeitsgruppe IV, die unter der Lei
tung von Prof. Dr. G. L e h m a n n  (Akademie für Staats
und Rechtswissenschaft der DDR) stand, erstreckte sich 
auf den Komplex „Die zielstrebige Festigung von Gesetz
lichkeit, Sicherheit und Ordnung sowie die wirksame Vor
beugung und Bekämpfung von Rechtsverletzungen — eine 
wesentliche Grundlinie der Politik der SED und des sozia
listischen Staates bei der weiteren Gestaltung der entwik- 
kelten sozialistischen Gesellschaft“.

Ein erster Diskussionsschwerpunkt war der zuverlässige 
Schutz der sozialistischen Gesellschafts-, Staats- und 
Rechtsordnung gegen alle Anschläge und Angriffe des 
Klassengegners einschließlich seiner juristischen Aggres
sionsversuche. Hier wurden Fragen der politischen und 
rechtlichen Bewertung der verschiedenartigen Anschläge 
gegen die Staatsgrenze der DDR, des bandenmäßig organi
sierten Menschenhandels, der geheimdienstlichen Tätig
keit, der Diversion und Sabotage u. a. m. erörtert. Zwei 
Aspekte verdienen dabei besondere Beachtung: Zum einen 
wurde die ideologische Diversion seitens des Klassen
gegners in ihrer gesamten Breite und in all ihren rechtlich 
relevanten Auswirkungen sichtbar gemacht und das Er
fordernis ihrer konsequenten Bekämpfung unterstrichen. 
Zum anderen wurde herausgearbeitet, daß hierfür nicht 
nur die strafrechtlichen, sondern a l l e  rechtlichen Mittel 
in Verbindung mit politisch-ideologischer Erziehungs- und 
Überzeugungsarbeit einzusetzen sind, wie dies insbeson
dere Vizepräsident Dr. W. S t r a s b e r g  (Oberstes Ge
richt) und Dr. H. H a r r l a n d  (Stellvertreter des General
staatsanwalts der DDR) in ihren Beiträgen hervorhoben.


